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Betr.:  GEK Neuenhagener Mühlenfließ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Nach Durchsicht der Unterlagen zur integrierten Maßnahmeplanung zur oben genannten GEK  

und umfangreicher Diskussion bei uns im Hause möchten wir Stellung nehmen zu den dargelegten 

Vorschlägen. 

Wie bereits in den Veranstaltungen vorher bereits dargelegt, ist der WBV zur Unterhaltung per Gesetz  

verpflichtet. Ebenfalls ist der Verband per Gesetz verpflichtet, bei Schädigungen Dritter Schadenersatz  

zu leisten.  

In den zurückliegenden Jahren wurde durch Gewässerschauen, durch Vor-Ortbegehungen und durch 

Absprachen mit den Naturschutzverbänden die Unterhaltung derartig optimiert, dass in vielen  

Teilbereichen nur noch einmal im Jahr eine Unterhaltung durchgeführt wird, bzw. in einigen  

Bereichen erfolgt bereits jetzt keinerlei Unterhaltung mehr. Eine weitere Einschränkung würde die  

komplette Einstellung der Unterhaltung bedeuten.  

Es wird deshalb von Seiten des Verbandes keine Einstellung der Unterhaltung im Bereich  

des GEK geben. 

Mit Blick auf die Situation in den Nachbarverbänden ist festzustellen, das die dort durchgeführte stark 

eingeschränkte bzw. sogar eingestellte Unterhaltung zu Problemen führte, die nun mittels erhöhten 

Aufwandes beseitigt werden muss. Die Problematik der Entschädigung ist bis jetzt dort noch offen. 
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Das Argument –keine Unterhaltung, keine Kosten- ist zwar kurzfristig äußerst verlockend, aber wie  

bereits erwähnt führte und führt es in Nachbarverbänden nach zwei, drei und mehr Jahren zu stark erhöhten 

Kosten bei unbedingt erforderlichen Unterhaltungsarbeiten, bzw. zu Maßnahmen  zur Abwehr und 

Beseitigung von Schäden. 

 

Gleichzeitig wird im Gesetz  allerdings auch eine Verbesserung der Gewässer nach WRRL  

festgeschrieben. Deshalb kann der Verband sich jedoch  vorstellen, das durch gezielte Einzelmaßnahmen  

im gewissen Umfang eine Verbesserung herbeigeführt werden kann, ohne auf die Unterhaltung verzichten 

zu müssen. 

So hat sich bei der Umsetzung der Maßnahme –Neuenhagen Baulos IV- gezeigt, das ehemalige 

Begradigungen des Fließgewässers Katasterlich nicht umgeschrieben wurden und somit der Alt- 

Verlauf des Fließgewässers mit Mäandern noch festgeschrieben ist. Somit stellt die Wiederherstellung  

der Alt-Verläufe auch rechtlich kein Problem dar. In Umsetzung der Wiederherstellung kann in diesem 

Bereich dann eine Aufwertung des Fließgewässers durch entsprechende Arbeiten (Totholz Einbau) 

erfolgen, die mir durchaus einen Spielraum in der Unterhaltung zulässt.  

Auf Grund der derzeitigen Nutzung ist natürlich mit anliegenden Eigentümern und Pächtern das Gespräch 

zu führen, um eine Umsetzung zu gewährleisten und Schadwirkungen zu vermeiden. 

Parallel dazu könnte sich der Verband vorstellen, in gewissen Bereichen Strömungslenker(Totholz) 

einzusetzen. Bedingung dafür muss allerdings sein, das eine eingeschränkte Unterhaltung möglich ist. 

 

Wir hoffen, das wir Ihnen behilflich sein konnten und verbleiben mit freundlichen Grüßen. 

 

U.Engel 

Verbandsing. 

- WBV - 



Betreff: Fwd: Anmerkungen UWB zum GEK Erpe Maßnahmenplanung (Entwurf)
Von: Heiko Sieker <h.sieker@sieker.de>
Datum: Wed, 23 Mar 2011 14:51:23 +0100
An: Landschaft Planen und Bauen <info@lpb-berlin.de>

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Anmerkungen UWB zum GEK Erpe Maßnahmenplanung (Entwurf)
Datum:Tue, 22 Mar 2011 17:59:14 +0100

Von:Heike Liese <heike_liese@landkreismol.de>
An:Heiko Sieker <h.sieker@sieker.de>

Sehr geehrter Herr Dr. Sieker,
 
wie schon erwähnt, aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Zeit konnte eine
tiefgreifende Prüfung des Maßnahmeplanentwurfes nicht erfolgen.
 
Hier nun einige Anmerkungen und Hinweise aus Sicht der unteren Wasserbehörde.
 
Optimierung/starke Reduzierung der Unterhaltung
Aufgrund von regelmäßigen Gewässerschauen und zahlreichen Ortsterminen wurden die
Naturschutzverbände mit einbezogen und der Unterhaltungsplan fortwährend optimiert,
so dass gerade im Bereich des GEK oft nur einmal im Jahr eine Gewässerunterhaltung
durchgeführt wird bzw. in einzelnen Abschnitten völlig entfällt. Eine weitere
Reduzierung erscheint dann schon einer Aussetzung der Unterhaltung gleichzukommen,
was abgelehnt wird.
 
Bsp. Erpe-E_07:
 
Totholzeinbau
Ich sehe Probleme hinsichtlich rechtlicher Aspekte aufgrund der durch den
Totholzeinbau initiierten und damit künstlichen Veränderung des Gewässerverlaufes.
Ggf. resultiert aufgrund der Veränderung des Gewässerverlaufs Landzuwachs bzw.
Landverlust anliegender Flurstücke. Deshalb sind entsprechende Vereinbarungen mit den
anliegenden Flächeneigentümern bzw. Nutzern sind in jedem Fall Voraussetzung für
solche Maßnahmen. Ggf. werden Entschädigungszahlungen erforderlich.
 
Gewässerunterhaltung einstellen
Die vollständige Einstellung der Unterhaltung wird abgelehnt. Eine Unterhaltung muss
trotz Totholzeinbau noch möglich sein.
 
 
Erpe-E_09:
 
Bei der Maßnahme Erpe-E_09 wurde erwähnt, dass Deponien an diesen Gewässerabschnitt
angrenzen, jedoch wurde nicht auf diese Problematik eingegangen.
 
Hierzu einige Anmerkungen.
In diesem Gewässerabschnitt erfolgte im Jahre 2000 eine Renaturierungsmaßnahme im
Bereich A10-Fließbrücke Elisenhof durch den WBV unter Berücksichtigung der
Erfordernisse und Auflagen im Umgang mit der Deponie.
 
Darin enthalten waren u.a. die Wegführung des Gewässers vom Deponiekörper in Form
eines großen Mäanders und die Beibehaltung des Wasserstandes, um den Fuß der Deponie
nicht einzustauen und zu durchweichen. Der Deponiekörper selbst wurde Ende der 90er
Jahre gesichert und abgedeckt und war zur Fließrenaturierung im Inneren noch aktiv in
Form von Ausgasungen und Massensenkungen.
 
Der jetzige Fließverlauf entspricht nicht der Darstellung in der Karte „Erpe-E_09
Infos zur Bestandssituation“. Die gerade Fließführung mit dem o. g. Mäander
beseitigt, was auf dem hinterlegten Luftbild auch zu erkennen ist.
Die Rückverlegung in das ursprüngliche Gewässerbett ist nicht möglich, da das
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Gewässerflurstück vom Deponiekörper teilweise überbaut ist bzw. eine zu große
Annäherung an den Deponiekörper erfolgen würde.
 
Die Renaturierungsmaßnahme wurde im Einvernehmen mit den unteren und oberen Behörden
unter Zuwendung von Fördermitteln durch den WBV realisert.
 
Das war es erst einmal.
 
Dann wünsche ich Ihnen morgen ein gutes Gelingen bei der öffentlichen Veranstaltung!
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Heike Liese
 
___________________________
Landkreis Märkisch-Oderland
untere Wasserbehörde
Puschkinplatz 12
15306 Seelow
 
Tel:  (03346) 850-476
Fax: (03346) 850-655
E-Mail: Heike_Liese@LandkreisMOL.de
Internet: www.maerkisch-oderland.de
 
Vom Landkreis Märkisch-Oderland angegebene E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang
einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.
Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die
nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Heiko Sieker [mailto:hsieker@googlemail.com]
Gesendet: Dienstag, 22. März 2011 09:57
An: Heike Liese
Betreff: Re: GEK Erpe - Download der Maßnahmenplanung (Entwurf)
 
Hallo Frau Liese,
das ist schon ok. Wir sind für jedes Feedback auf unsere Vorschläge dankbar.
Viele Grüsse
Heiko Sieker
 
Am 22.03.11 schrieb Heike Liese <heike_liese@landkreismol.de>:
> Sehr geehrter Herr Dr. Sieker,
> 
> ich möchte Sie darüber informieren, dass Sie heute noch eine Stellungnahme
> zur Maßnahmeplanung erhalten. Aufgrund der kurzen zur Verfügung stehenden
> Zeit war es mir nicht früher möglich.
> 
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Heike Liese
> 
> ___________________________
> Landkreis Märkisch-Oderland
> untere Wasserbehörde
> Puschkinplatz 12
> 15306 Seelow
> 
> Tel:  (03346) 850-476
> Fax: (03346) 850-655
> E-Mail: Heike_Liese@LandkreisMOL.de
> Internet: www.maerkisch-oderland.de
> 
> Vom Landkreis Märkisch-Oderland angegebene E-Mail-Adressen dienen nur zum
> Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.
> Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und
> Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.
> 
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